Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Pädagogik am Einstein-Gymnasium Rheda-Wiedenbrück
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1. Grundlagen der Leistungsbewertung 
Das Fach Pädagogik ist ein Unterrichtsfach in der gymnasialen Oberstufe. Die rechtlichen Grundlagen der Leistungsbewertung finden sich im Schulgesetz (§ 48 Grundsätze der Leistungsbewertung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2010) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe (APO-GOSt in der derzeit gültigen Fassung vom 5. Oktober 1998, zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. November 2012) sowie den Lehrplänen der Sek. ll (zur Zeit gültig: Richtlinien und Lehrpläne für die Sekundarstufe ll Gesamtschule/Gymnasium in Nordrhein-Westfalen Erziehungswissenschaft, 1999, ab 1.8.2014 ersetzt durch den Kernlehrplan für die Sekundarstufe II, Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen, Erziehungswissenschaft, 2013). Bei der Leistungsbewertung sind alle Kompetenzbereiche des Faches Pädagogik (Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Handlungskompetenz) zu berücksichtigen. Außerdem erfolgt eine Orientierung am schulinternen Curriculum des Faches Pädagogik am EG. Die Leistungsbewertung erfolgt unter dem Aspekt der steigenden Progression und Komplexität, so dass Lernerfolgsüberprüfungen den Schülern Gelegenheit geben, grundlegende Kompetenzen, die sie in den vorangegangenen Jahren erworben haben, zu wiederholen und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Um den Schülern eine Hilfe für das weitere Lernen zu ermöglichen, muss die Leistungsbewertung transparent sein und Erkenntnis über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. 
ln der Sekundarstufe ll haben die schriftlichen und sonstigen Leistungen den gleichen Stellenwert (außer in der EF, da dort nur eine Klausur pro Halbjahr geschrieben wird.) Eine rein rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist jedoch (lt. APO-GOSt zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. November 2008) unzulässig, vielmehr ist die Gesamtentwicklung der Schülerin oder des Schülers im Kurshalbjahr zu berücksichtigen.



2. Leistungsbewertung und Anforderungen - Form und Bewertung von Klausuren
2.1 Inhalte der Klausuren 
Die Inhalte der Klausuren richten sich nach den Themenschwerpunkten in den einzelnen Halbjahren (siehe schulinternes Curriculum). Der/Die Fachlehrer/in entscheidet, auf welche konkreten Inhalte sich die jeweilige Klausur bezieht. Die Inhalte der Klausur werden den Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben, um eine adäquate Vorbereitung zu ermöglichen. 
2.2 Anzahl und Dauer der Klausuren 
ln der Einführungsphase wird pro Halbjahr eine Klausur geschrieben, in der Ql und Qll werden jeweils zwei Klausuren pro Halbjahr angesetzt. Im letzten Halbjahr der Qualifikationsphase II wird aufgrund der Abiturprüfungen nur eine Klausur geschrieben. 
Der Zeitumfang der Klausuren ist wie folgt festgelegt: 
	Jg.
	Kursart
	Anzahl pro HJ
	Dauer

	EF
	Gk
	1
	90 Minuten

	Q1, 1.HJ
	Gk
	2
	90 Minuten

	
	Lk
	2
	3 Std. inkl. Pause

	Q1, 2. HJ
	Gk
	2
	135 Minuten

	
	Lk
	2
	180 Minuten

	Q2, 1. HJ
	Gk
	2
	3 Std. inkl. Pause

	
	Lk
	2
	225 Minuten

	Q2, 2. HJ
	Gk
	1
	210 Minuten

	
	Lk
	1
	270 Minuten



2.3 Aufgabenarten der Klausuren 
Entsprechend den Vorgaben im Kerncurriculum ist im Abitur im Fach Erziehungswissenschaft ausschließlich eine materialgebundene Aufgabe mit untergliederter Aufgabenstellung zulässig. Demgemäß wird an unserer Schule in den Klausuren diese Aufgabenart verwendet. Entsprechend den abiturrelevanten Anforderungsbereichen werden in den Klausuren folgende Anforderungsbereiche unterschieden: 
Anforderungsbereich I
Der Anforderungsbereich I umfasst:
· die Wiedergabe von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten Zusammenhang
· die Beschreibung und Verwendung gelernter und geübter Arbeitstechniken und Verfahrensweisen in einem begrenzten Gebiet und in einem wiederholenden Zusammenhang

Dieser Anforderungsbereich verlangt die Kenntnis von:
· pädagogischen Sachverhalten und Prozessen einschließlich ausgewählter Ergebnisse pädagogischer Tatsachenforschung
· fachwissenschaftlichen Begriffen
· Klassifikationen, Theorien und Modellen
· pädagogischen Zielvorstellungen, Normen und Programmen
· wichtigen fachbezogenen Arbeitsmethoden und Darstellungsformen

Anforderungsbereich II
Der Anforderungsbereich II umfasst:
· selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang
· selbstständiges Übertragen des Gelernten auf vergleichbare neue Situationen, wobei es entweder um veränderte Fragestellungen oder um veränderte Sachzusammenhänge oder um abgewandelte Verfahrensweisen gehen kann

Dieser Anforderungsbereich verlangt die Fähigkeit:

· vorgegebene Informationen (Materialien) unter dem Gesichtspunkt einer bestimmten Fragestellung sinnvoll zu ordnen, auszuwerten und Schwerpunkte zu setzen
· eine Darstellungsform in eine andere zu überführen
· fachbezogene Methoden und Darstellungsformen selbstständig anzuwenden
· einem Sachverhalt zugrunde liegende pädagogische Probleme zu erkennen und darzustellen
· pädagogische Klassifikationen, Theorien und Modelle an vorgegebenen Sachverhalten zu überprüfen
· pädagogisch bedeutsame Zusammenhänge zu erkennen und darzustellen
· unter Anwendung erworbener Kenntnisse und erlangter Einsichten komplexe Sachverhalte zu analysieren und zu strukturieren
· pädagogische Theorien und Sachverhalte vergleichend darzustellen

Anforderungsbereich III
Der Anforderungsbereich III umfasst planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Begründungen, Wertungen zu gelangen. Dabei werden aus den gelernten Methoden oder Lösungsverfahren die zur Bewältigung der Aufgabe geeigneten selbstständig ausgewählt oder einer neuen Problemstellung angepasst.
Dieser Anforderungsbereich verlangt die Fähigkeit:
· Auffassungen durch erworbene Kenntnisse bzw. Einsichten zu stützen oder in Frage zu stellen
· Bedeutungen und Grenzen des Aussagewertes von vorgelegten Informationen einschließlich etwaiger Informationslücken zu erkennen
· die einem pädagogischen Sachverhalt oder einer pädagogischen Aussage zugrunde liegenden Werte, Normen und Zielvorstellungen zu erkennen und zu prüfen
· zu erziehungswissenschaftlichen Klassifikationen, Modellen und Theorien begründet Stellung zu nehmen
· die bei der Erhebung und Aufschlüsselung eines pädagogischen Sachverhalts angewandten Verfahren auf ihre Leistungs- bzw. Aussagefähigkeit zu überprüfen
· pädagogische Probleme in pädagogischen Sachverhalten zu erkennen, Fragestellungen und Hypothesen zu entwickeln und mögliche Lösungswege vorzuschlagen
· pädagogische Entscheidungen zu bewerten und die dabei verwendeten Wertmaßstäbe zu begründen [footnoteRef:1] [1:  Sekundarstufe II. Gymnasium/Gesamtschule. Richtlinien und Lehrpläne. Erziehungswissenschaft. Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW. 1. Aufl. 1999, S. 63 f.] 


Diese Fähigkeiten sind deckungsgleich mit Mindestkompetenzen, die von der Einführungsphase bis zum Ende der Qualifikationsphase in unterschiedlichen Qualitäten erreicht werden müssen.

Den drei Anforderungsbereichen sind die für das Zentralabitur vorgegebenen Operatoren zuzuordnen, mit denen die Schülerinnen und Schüler in der Einführungsphase vertraut gemacht werden. 

2.4 Bewertung der Klausuren
Die Bewertung von Klausuren im Fach Pädagogik bezieht sich auf die inhaltliche Leistung und die Darstellungsleistung auf Grundlage der im Zentralabitur verwendeten Bewertungsraster. 
Hinsichtlich der inhaltlichen Leistung finden die Anforderungsbereiche I, II und III Eingang in die Beurteilung, der Schwerpunkt liegt auf dem Anforderungsbereich II. Die Anforderungsbereiche (s.o.) betreffen z. B.:  die Wiedergabe von Sachverhalten aus einem abgegrenzten Gebiet im gelernten (I)  selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung bekannten Zusammenhang (II)  planmäßiges Verarbeiten komplexer Gegebenheiten mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Begründungen, Wertungen zu gelangen (lII).
Im Bereich der Darstellungsleistung bestehen folgende Vereinbarungen innerhalb der Fachschaft:
Modusfehler werden unter Punkt 2 (bezieht beschreibende, deutende und wertende Aussagen schlüssig aufeinander) berücksichtigt. 
Fehlerhaft verwendete Fachbegriffe werden unter Punkt 4 (formuliert unter Beachtung der Fachsprache präzise und begrifflich differenziert) berücksichtigt.
Weitere sprachliche Fehler werden unter Punkt 5 (schreibt sprachlich richtig sowie syntaktisch und stilistisch sicher) berücksichtigt.
Bei gehäuften Verstößen gegen die sprachliche Richtigkeit, die den Lesefluss und das Textverständnis beeinträchtigen, erfolgt zusätzlich zu den 0 Punkten (Unterpunkt 5) eine Abwertung der Zensur um bis zu zwei Notentendenzen (vgl. Paragraph 34 APO-GoSt).
In der Sekundarstufe ll erfolgt die Bewertung einer Klausur mit Hilfe eines (von der Lehrkraft auf Basis ihres Unterrichts erstellten) Kriterienkatalogs. Als Hilfsmittel ist bei den Klausuren ein Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung zulässig.

2.5 Facharbeit
Wird in der Qualifikationsphase I eine Facharbeit in Erziehungswissenschaft angefertigt, so ersetzt diese die erste Klausur im zweiten Halbjahr. Die Facharbeit soll gemäß Fachkonferenzbeschluss aus einem theorie- und einem anwendungs(praxis-)bezogenen Teil (z.B. Expertenbefragung, Hospitation etc.) bestehen. Die im „Vorkurs“ zur Facharbeit durch die Jahrgangsstufenleiter / Oberstufenkoordinatorin angegebenen Kriterien bilden den Rahmen für die Bewertung der Arbeit. Zurückgegriffen wird bei der Beurteilung auf einen einheitlichen Bewertungsbogen, der auch das Kolloquium einschließt (siehe Anlage).

3. Leistungsbewertung und Anforderungen - Formen und Bewertung im Bereich der Sonstigen Mitarbeit
3.1 Sonstige Mitarbeit und Überprüfungsformen
Für die Sonstige Mitarbeit (SoMi) wird pro Quartal in der gesamten Oberstufe jeweils eine gesonderte Note erteilt. In den Beurteilungsbereich der SoMi-Note fallen unterschiedliche Formen der selbstständigen und kooperativen Leistungen, wie z. B.: Beiträge zum Unterrichtsgespräch,  Hausaufgaben,  Referate, Schriftliche Übungen, Mitarbeit in Projekten, Präsentationen.
Ergänzend dazu werden im Kernlehrplan folgende Überprüfungsformen als beispielhafte Möglichkeiten angegeben: 
Beobachtung und Beschreibung päd. Prozesse,  Darstellungsaufgabe,  Zusammenfassung von Textaussagen, Wiedergabe von Theorien,  Analyseaufgabe, Analyse unterschiedlicher Textsorten, Auswertung statistischen Materials, Analyse von Fallbeispielen, Bildanalyse, Beurteilungsaufgabe,  Abwägen von Handlungsoptionen, Beurteilung der Reichweite verschiedener Theorien, Gestaltung von pädagogischen Räumen nach vorgegebenen Kriterien, Grafische Darstellung von Zusammenhängen, Rollenspiele, Debatten, Podiumsdiskussionen,  Standbilder,  Mitgestaltung einer Unterrichtseinheit,  Expertenbefragung, Umfragen.
Besonders die Formen der Lernerfolgsüberprüfung, die in der Abiturprüfung relevant sind, sollen vorbereitend zum Einsatz kommen.
3.2 Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
Da diese im Hinblick auf die Bewertung im Bereich der Sonstigen Mitarbeit von besonderer Bedeutung sind, werden im Folgenden die Beurteilungskriterien genannt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Beiträge, die den Anforderungen in besonderem Maß entsprechen, eine geringere quantitative Beteiligung ausgleichen können, während umgekehrt mangelnde Qualität nicht durch erhöhte Quantität kompensiert werden kann. Beurteilungskriterien sind hierbei Umfang und Regelmäßigkeit der Beiträge, sachliche Richtigkeit, Problemtiefe, Selbstständigkeit in der Bearbeitung, Fähigkeit zur Distanznahme und Reflexion sowie die sprachliche und fachterminologische Präzision. Eingang in die Beurteilung finden zudem die methodische Kompetenz, die Fähigkeit zu zielgerichteter Organisation von Arbeitsvorhaben sowie die Bereitschaft zur Kooperation und Kommunikation, Leistungen und Verhalten im Rahmen selbstständiger Arbeitsphasen.
Im Rahmen selbstständiger Arbeitsphasen (wie z. B. Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeiten) wird auch eine individuelle Leistung erkennbar. Diese wird ermittelt durch die kriteriengeleitete Beobachtung durch die Lehrperson und/oder die anschließende kriteriengeleitete Bewertung der Präsentation. Die Gesamtbewertung ist gewöhnlich prozess- und ergebnisorientiert.

3.3 (mögliche) Schriftliche Lernerfolgskontrollen 
 Je nach Maßgabe der Lehrperson können schriftliche Überprüfungen angekündigt oder unangekündigt geschrieben werden, die sich auf ein fest umrissenes Thema beziehen und auf eine Dauer von max. 20 Minuten konzipiert sind. Die Überprüfungen werden in der Regel benotet. 

3.4 Hausaufgaben
Hausaufgaben dienen dazu, sich das im Unterricht Erarbeitete einzuprägen, einzuüben und anzuwenden und sind im Pädagogikunterricht insofern von großer Bedeutung, als ihnen eine vorbereitende wie auch eine vertiefende Funktion zukommt Es können binnendifferenzierte Hausaufgaben gestellt werden. Hausaufgaben werden in angemessenem Umfang mit den SuS besprochen. Das Nichterledigen von Hausaufgaben führt dazu, dass die mündliche Beteiligung im Rahmen der Besprechung nicht ausreichend sein kann und hat somit direkten Einfluss auf die Notengebung. Außerdem verpassen die SuS auf diese Weise wichtige Elemente des Vertiefens, Übens und Anwendens, so dass es zu Lücken im Lernprozess kommen kann, welche sich erneut auf die Notengebung auswirken können. Hausaufgaben dienen der Festigung und Sicherung des im Unterricht erarbeiteten sowie zur Vorbereitung. Für die Überprüfung sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: Regelmäßigkeit und Gründlichkeit der Anfertigung, Fähigkeit, Fragen und Problemstellungen zu erfassen, selbstständig Frage- und Problemstellungen zu entwickeln und Arbeitswege zu planen,  Bereitschaft und Fähigkeit, den eigenen Standpunkt zu begründen, zur Kritik zu stellen, Fähigkeit, Fachkenntnisse einzubringen und anzuwenden, z. B. durch Vergleich und Transfer, Fähigkeit, methodisch angemessen und sachgerecht mit den Lerngegenständen umzugehen, Bereitschaft und Fähigkeit zu kritischer und problemlösender Auseinandersetzung, Fähigkeit, Ergebnisse zusammenzufassen und Standortbestimmungen vorzunehmen. 
3.5 Aufzählung der Kriterien zur Bewertung von Referaten
· Sachlogische Richtigkeit der Ergebnisse
· Vollständigkeit des zu erarbeiteten Sachverhalts, Lösungsansatzes
· Übersichtlichkeit der dargestellten Sachverhalte 
· Geeignete Präsentationsform
· Grad der eigenständigen Leistung (Formulierung des Textes, Recherche, Zusammenstellung von Informationen etc.)
· Qualität des Vortragens (freies Sprechen, Verdeutlichung, Anschaulichkeit, Strukturiertheit)
· Sprachniveau / Fachvokabular
· Referatsumfang im Verhältnis zur Aufgabe
· Urteilsfähigkeit
· Moderation bei Nachfragen
· Sinnvolles (und ertragreiches) Einbinden des Plenums
· Aufbereiten und Bereitstellen der zentralen Informationen für das Plenum, z.B. durch ein Handout

3.6 Übersicht: Bewertung und Benotung der „Sonstigen Mitarbeit“
Der Bewertungsbereich „Sonstige Leistungen im Unterricht“ erfasst die Qualität und die stetige Beteiligung sowohl der mündlichen als auch der schriftlichen Beiträge im Unterricht. Die folgende Tabelle gibt zusammenfassend einen Überblick über die Bewertung und Benotung der „Sonstigen Mitarbeit“.
	Kriterien für die Sonstige Mitarbeit
	Inhaltliche Qualität
der Mitarbeit
	Qualität von Anwendung und Transferleistung
	Intensität der mündlichen Beteiligung im Plenum
	Intensität der weiteren Mitarbeit
	Arbeitsverhalten 
und Selbstorganisation
	Weitere Leistungen
	Fachmethodik 
und Fachsprache
	Sozialverhalten

	Notenentsprechung
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sehr gut
Die Leistung entspricht in diesem Bereich den Anforderungen in besonderem Maße
	Ich kann Gelerntes sicher und präzise wiedergeben, erklären und selbstständig anwenden.
	Ich kann selbstständig Probleme identifizieren und weiterführende Fragen formulieren und eigene Lösungswege fachlich begründet entwickeln und angemessene Lernprodukte anfertigen.
	Ich melde mich immer und bringe in jeder Stunde sachbezogene Ergebnisse und Gedanken in das Unterrichtsgespräch ein.
	Ich kann den Unterricht voranbringend mitgestalten. Ich arbeite stets konstruktiv, zielführend, sorgfältig und zuverlässig. Ich übernehme immer Verantwortung für meine Ergebnisse. 
	Ich habe immer meine Materialien dabei,  
ich mache immer ausführlich die Hausaufgaben, ich beginne immer unverzüglich mit den gestellten Aufgaben und arbeite fristgerecht.  
	Ich bringe selbstständig andere Leistungen 
(z.B. aktuelles Tagesgeschehen, Plakate, Referate, Protokolle o.ä.) 
fach- und sachbezogen in den Unterricht mit ein. 
	Ich kann die gelernten Methoden sehr sicher und selbstständig anwenden,
das Fachvokabular beherrsche ich sicher und umfassend.
	Ich trage (z.B. durch Wertschätzung, Hilfestellungen, o.ä.) aktiv zu einem positiven Arbeitsklima bei. 


	Gut
Die Leistung entspricht in diesem Bereich voll den Anforderungen.
	Ich kann Gelerntes sicher wiedergeben, erklären und anwenden.
	Ich kann Probleme identifizieren und eigene Lösungswege begründet entwickeln und angemessene Lernprodukte anfertigen.
	Ich melde mich häufig und regelmäßig und bringe in jeder Stunde sachbezogene Ergebnisse und Gedanken in das Unterrichtsgespräch ein.
	Ich kann den Unterricht produktiv mitgestalten. 
Ich arbeite konstruktiv, zielführend, sorgfältig und zuverlässig.
	Ich habe immer meine Materialien dabei, ich mache immer sorgfältig die Hausaufgaben, ich beginne unverzüglich mit den gestellten Aufgaben und arbeite meist fristgerecht.
	Ich bringe andere Leistungen 
(z.B. aktuelles Tagesgeschehen, Plakate, Referate, Protokolle o.ä.) in den Unterricht mit ein.
	Ich kann die gelernten Methoden sicher anwenden, 
das Fachvokabular beherrsche ich sicher. 
	Ich trage zu einem positiven Arbeitsklima bei.

	Befriedigend
Die Leistung entspricht in diesem Bereich im Allgemeinen den Anforderungen.
	Ich kann Gelerntes wiedergeben und mit Hilfestellung anwenden. 
	Ich kann zu aufgezeigten Problemen mit Hilfestellung Lösungswege entwickeln und angemessene Lernprodukte anfertigen.
	Ich melde mich regelmäßig und bringe immer wieder sachbezogene Ergebnisse und Gedanken in das Unterrichtsgespräch ein. 
	Ich kann den Unterricht mitgestalten. 
Ich arbeite konstruktiv und zuverlässig.  
	Ich habe in der Regel meine Materialien dabei und mache meine Hausaufgaben. 
Die gestellten Aufgaben erledige ich gewissenhaft. 
	Ich bringe ab und zu andere Leistungen 
(z.B. aktuelles Tagesgeschehen, Plakate, Referate, Protokolle o.ä.) 
in den Unterricht mit ein.
	Ich kann die gelernten Methoden in der Regel anwenden, 
das Fachvokabular beherrsche ich weitgehend.
	Ich verhalte mich ruhig und störe nicht das Arbeitsklima.

	Ausreichend
Die Leistung zeigt in diesem Bereich Mängel, entspricht im Ganzen jedoch den Anforderungen.
	Ich kann Gelerntes grob wiedergeben, 
aber nicht immer anwenden.
	Ich kann zu aufgezeigten Problemen mit Hilfestellung manchmal Lösungswege entwickeln und fertige Lernprodukte an. 
	Ich melde mich unregelmäßig, bringe dann aber sachbezogene Ergebnisse und Gedanken in das Unterrichtsgespräch ein. 
	Ich versuche den Unterricht mitzugestalten.
	Ich habe meistens meine Materialien dabei und bearbeite die Hausaufgaben, so gut ich es kann. Die gestellten Aufgaben erledige ich mit Hilfestellung.
	Ich bringe selten und nur unter Hilfestellung andere Leistungen 
(z.B. aktuelles Tagesgeschehen, Plakate, Referate, Protokolle o.ä.) 
in den Unterricht mit ein.
	Ich kann die gelernten Methoden nur mit Hilfestellung anwenden, das Fachvokabular beherrsche ich grob. 
	Ich verhalte mich meistens ruhig, bin wenig abgelenkt und lenke auch meine Mitschüler*innen nicht ab.

	Mangelhaft 
Die Leistung entspricht in diesem Bereich nicht den Anforderungen, lässt aber darauf schließen, dass Defizite noch aufgeholt werden können
	Ich kann Gelerntes nur mit Lücken wiedergeben. Auf andere Beispiele kann ich es kaum anwenden.
	Ich kann zu aufgezeigten Problemen selten Lösungswege entwickeln und fertige meine Lernprodukte nicht immer angemessen an.
	Ich melde mich selten, meine Ergebnisse und Gedanken zum Unterrichtsgespräch sind nicht immer sachbezogen. 
	Mir gelingt es selten, den Unterricht mitzugestalten. Ich arbeite nicht immer zielführend und zuverlässig.
	Ich habe nicht zuverlässig meine Materialien dabei oder ich erledige nicht zuverlässig meine Hausaufgaben. Die gestellten Aufgaben erledige ich, allerdings nicht immer zuverlässig und nicht immer fristgerecht. 
	Ich bringe keine anderen Leistungen (z.B. aktuelles Tagesgeschehen, Plakate, Referate, Protokolle o.ä.) in den Unterricht mit ein.
	Ich kann die gelernten Methoden auch mit Hilfestellung nur mühsam oder gar nicht anwenden, 
das Fachvokabular beherrsche ich nicht sicher. 
	Ich bin immer wieder abgelenkt und lenke auch meine Mitschüler*innen ab. Dadurch störe immer wieder das Arbeitsklima.





3 Mitteilung der Leistung in Quartalsnoten-Gesprächen
Das Erreichen der Kompetenzerwartungen nach jeder Unterrichtseinheit wird jedem Schüler bzw. jeder Schülerin spätestens am Ende eines jeden Quartals in einem Gespräch mitgeteilt. Dort kann jeder Schüler bzw. jede Schülerin -neben der Rückmeldung zu seinem/ihrem Leistungsstand- eine Beratung hinsichtlich Verbesserungsmöglichkeiten erhalten.

4 Hinweise zur individuellen Förderung 
Die individuelle Förderung im Fach Erziehungswissenschaft liegt im Verantwortungsbereich der jeweiligen Lehrkraft. Grundlage der Förderung ist vor allem die Diagnose aufgrund der Beobachtung der Lehrperson im Unterricht bzw. aufgrund der in den Klausuren festgestellten Stärken und Schwächen. Der Lehrer gibt auf dieser Grundlage eine individuelle Rückmeldung (Anmerkungen in den Klausuren) und zeigt insbesondere Möglichkeiten zur Behebung von Defiziten auf (siehe Quartalsnoten-Gespräche).

